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Vorbemerkung 

Die heute weitgehende Durchlässigkeit der Grenzen sowie die vielfältigen Reise-

und Beförderungsmöglichkeiten über weite Entfernungen wirken sich auch auf den 

Aktionsradius und die Beweglichkeit von Straftätern und kriminellen Vereinigungen, 

das Spektrum der Straftaten und die Chancen eines Ausweichens oder der Flucht 

vor strafrechtlicher Verfolgung aus. Hierdurch wird insbesondere die weiträumig 

und grenzüberschreitend agierende Kriminalität begünstigt. Zu denken ist hier etwa 

an den internationalen Terrorismus, politisch motivierte kriminelle Aktivitäten von 

Exilgruppen, den Rauschgifthandel, organisierte Planung von Raubüberfällen, Geld-

fälschung, verbotene Waffengeschäfte oder Verschiebung gestohlener und frisierter 

Kraftfahrzeuge. Diese Entwicklung zwingt naturgemäß die Staaten zu einer enge-

ren Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafrechtspflege und führt zu einer 

wachsenden Bedeutung des internationalen Rechtshilfeverkehrs. 

Mit der folgenden Darstellung sollen die Erfahrungen einer langjährigen gericht-

lichen Befassung mit Auslieferungs- und Rechtshilfesachen eihgebracht werden. Sie 

dient einer Erörterung wichtiger Instrumente zur Förderung der Strafrechtspflege 

im zwischenstaatlichen Bereich: Der Auslieferung, der Verfolgungsübernahme, der 

Vollstreckungshilfe. Der Themenbereich gibt Veranlassung, die Besonderheiten und 

Schwerpunkte des Haft-, Zulässigkeits- und Exequaturverfahrens anhand von 

konkreten Fallbeispielen aus der Rechtsprechung anschaulich zu machen, die 

komplexe und differenzierte Interessenlage zu gewichten und politische Dimen-

sionen und Bezüge zu beleuchten. Dabei wird der innerstaatliche Prüfungs- und 

Entscheidungsbereich der Gerichte von der Bewilligungsebene, d.h. der auBenwirk-

samen Entscheidungszuständigkeit aufgrund des außenpolitischen Grundsatzermes-
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sens abzugrenzen sein (Zweiteilung des Verfahrens). Ferner wird der Rahmen des 

gerichtlichen Zulässigkeits- und Exequaturverfahrens durch eine sachliche Gliede-

rung und Konkretisierung der in Betracht kommenden Prüfungs- und Entscheidungs-

kriterien auszufüllen sein. Vor allem erscheint es geboten, Ansätze zu einer 

sinnvollen Gestaltung der anwaltlichen Vertretung aufzuzeigen. Spezielle strittige 

Rechtsfragen können im Rahmen der beabsichtigten gestrafften Darstellung natür-

lich nicht vertieft werden. Jedoch enthalten die Fußnoten zahlreiche Rechtspre-

chungs- und Literaturhinweise zu den speziellen Fragenbereichen. 

Teil 1 

Auslieferung 

A 

Begriffliche und sachliche Kennzeichnung, Abgrenzung und Gewichtung 

Vielfach wird das Auslieferungsverfahren - selbst in Juristenkreisen - als pro-

blemlose Routineangelegenheit angesehen. Daß dem nicht so zu sein scheint, mag 

bereits der folgende Ausgangsfall mit seiner komplexen auslieferungsrechtlichen 

Problematik andeuten. 

Der in der Schweiz lebende US-Amerikaner Bob wird 1987 bei 

seiner Einreise in die Bundesrepublik aufgrund eines indonesi-

schen Fahndungsersuchens festgenommen. Ihm wird angela-

stet, im Jahre 1976 in einem Sportflugzeug 664 kg Marihuana 

nach Bali verbracht zu haben. 1977 wurde er von einem 

indonesischen Gericht zu einer Freiheitsstrafe von sechs 

Jahren verurteilt. Ob über die hiergegen eingelegten Berufun-
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gen der S taa tsanwa l t scha f t und des Ve r fo lg ten entsch ieden 

wurde oder ob Rechsm i t t e l rücknahme e r fo lg te , b l ieb l e t z t l i c h 

o f f en . D e r e rs taun l i che F r e i r aum des Ve r fo lg ten in der indo-

nesischen H a f t e rmög l i ch te ihm a lsbald seine F l u ch t und 

kos te te den Ge fängn i sd i rek to r seinen Job. D i e zw i s chenze i t -

l i che Verschär fung der indonesischen Strafdrohung bei Betäu-

bungsmi t te lvers tößen macht e ine kü rz l i che Ze i tungsnot i z über 

d ie anstehende Vo l l s t reckung gegen einen zum Tode ve ru r te i l -

ten Engländer deut l i ch . 

I. Wesen, Zweck und Rech t f e r t i gung der Aus l i e fe rung 

Das Aus l i e fe rungsver fahren dient aussch l ieß l i ch dazu, e inen aus e inem f remden 

Staat in die Bundesrepubl ik ge f lüch te ten S t r a f t ä t e r der aus ländischen Ge r i c h t s -

barke i t zur Verfügung zu s te l len , die über ihn S t ra fgewa l t ausüben kann*. Ihre 

maßgeb l i che Rech t f e r t i gung f indet diese amt l i che Überantwor tung an den ersu-

chenden Staat in dem An l iegen, die Ach tung fundamenta le r , a l l geme in anerkannter 

Rechtsgrundsätze s i cherzus te l l en . Sie entspr i cht dem hieraus abzu le i tenden Inter-

esse der Rech t sgeme inscha f t , eine e f f e k t i v e S t ra fve r fo lgung auch über die nat iona-

len G r en zen hinweg zu gewähr le i s ten. 

1. Rech t l i che E inordnung 

Da s Aus l i e fe rungsrecht ist dem Grenzgeb ie t zwischen S t r a f - , S t ra f ve r f ah rens - , 

2 

Vö l ke r - und Verfassungsrecht zuzuordnen . Das Aus l i e fe rungsver fahren steht 

n i cht e inem eigenen S t ra f ve r fah ren g le i ch . Es ist l ed ig l i ch ein Ver fahren zur 

Un te r s tü t zung einer ausländischen S t ra fver fo lgung und damit Bes tandte i l des 

Rech t sh i l f e rech t s . Desha lb können die e igenen inners taat l i chen Rechts rege ln 



10 

n ich t a l l e in iger MaQstab für die Handhabung und Beur te i lung sein^. D i e se 

r e ch t l i c he Zuordnung ist der Schlüssel für das Verständnis der Aus l i e fe rungs-

p rob lemat i k und für die Lösung zah l re i cher aus l i e fe rungsrecht l i cher Fragen^. 

2. Vö l ke rve r t r ag l i che r Cha rak t e r 

D i e Aus l i e fe rung als so lche s te l l t s ich im Verhä l tn is der h ieran be te i l i g ten 

Staaten - dem ersuchenden und dem ersuchten Staat - als e in vö l ke r rech t -

l i cher Ve r t rag dar'*. Sie e r f o l g t dementsprechend erst auf e in d iesbezüg l i ches 

Ersuchen des die Aus l i e fe rung begehrenden Staates hin^. Das Aus l i e fe rungser -

suchen ist r e ch t l i c h als Ver t ragsangebot , die Aus l i e fe rungsbewi l l i gung der 

Bundesreg ierung als Ver t ragsannahme zu qua l i f i z i e ren . D i e se konkrete zw i -

schenstaat l i che Vere inbarung über die Aus l i e fe rung eines bes t immten Aus-

länders - d ieser E in ze l f a l l ve r t r ag^ - dar f n i cht m i t dem a l lgemeinen, zwe i -

oder mehrse i t igen Aus l i e fe rungsver t rag als so lchem - der mög l i chen genere l len 

Rechtsgrund lage - ve rwechse l t werden. Ihr vö l ke r rech t l i che r Ver t rags-

cha rak te r ist unabhängig davon, ob zwischen den an der Aus l i e fe rung be te i l i g ten 

Staaten e in genere l le r Ver t rag über die gegense i t igen Aus l ie ferungsbez iehungen 

besteht . Soweit Staaten in e iner m i t t e l ba ren Bez iehung zu dem Aus l i e fe rungs-

fa l l s tehen, spr icht man von dem D r i t t s t a a t - e twa bei der We i t e r l i e f e rung 

oder be i e inem Aus l ie ferungsersuchen des Übernahmestaates nach Vo l l -

s t reckungsübernahme h ins i ch t l i ch des U r te i l s s t aa tes . 

3. Aus l i e fe rungsp f l i ch t und Aus l ie ferungsbefugn is , Rechtss te l lung des Ve r fo lg ten 

Da s Vö lke r rech t kennt ke ine a l lgemeine Aus l i e f e rungsp f l i ch t . Es gibt daher den 

e inze lnen Staaten die Mög l i chke i t , ver fassungsrecht l i che Aus l ie fe rungsverbote 

zu scha f fen . Zu denken ist h ierbe i an das Verbot der Aus l i e fe rung e igener 
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Staatsangehöriger (Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG) und das Auslieferungsverbot bei 

drohender Todesstrafe in Anlehnung an die Wertvorstellungen des Grundge-

setzes (vgl. Art. 102 GG). Nach geltendem Völkerrecht kann eine Auslieferungs-
g 

pflicht nur durch einen allgemeinen Auslieferungsvertrag begründet werden . 

Die Befugnis der Bundesrepublik zum Abschluß von solchen Auslieferungsver-

trägen wird in ihrer Reichweite durch die verfassungsrechtlichen Auslieferungs-9 

verböte begrenzt. Eine Diskrepanz zwischen völkervertragsrechtlicher und 

innerstaatlicher Rechtslage wird dadurch vermieden, daß die Verträge mit der 

Ratifikationsklausel versehen sind, d.h. auch völkerrechtlich erst in Kraft 

treten, nachdem sie durch Gesetz in innerstaatliches Recht transformiert"^ 

worden sind. 

Rechte und Pflichten aus einem völkerrechtlich wirksamen Auslieferungsver-

trag erwachsen nur den Vertragsstaaten. Die ausnahmsweise Verankerung von 

Individualrechten des Betroffenen setzt eine ausdrückliche und aus dem Ver-

tragsinhalt klar ersichtliche Vereinbarung der Vertragsstaaten voraus"'"'''. Ange-

sichts des überwiegenden Individualschutzcharakters drängt es sich auf, jeden-

12 

falls die vertraglichen Verfolgungsklauseln als individualrechtsbegründende 

Ausnahmeregelung in diesem Sinne auszulegen^. Im übrigen werden subjektive 

Rechte des von der Vertragsbestimmung betroffenen Einzelnen in der Regel 

nicht begründet. Der Verfolgte kann sich deshalb - vorbehaltlich besonderer 

Vertragsvereinbarung - auch nach der Transformation in innerstaatlich an-

wendbares Recht persönlich, d.h. aus eigenem Recht auf den Vertrag, dessen 

Verletzung oder Umgehung nicht berufen. Der Schutz des Verfolgten als des von 

der Auslieferung Betroffenen ist nur eine Reflexwirkung von völkervertrags-



12 

14 rechtlichen Beschränkungen . Der Verfolgte ist gleichsam nur mittelbar Be-

günstigter von völkerrechtlichen Rechtsnormen. Die Frage des Rechtsschutzes 

des Verfolgten im System des innerstaatlichen Rechts hat das Gesetz über die 

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) dadurch gelöst, daß der Aus-

lieferungsbewilligung ein gerichtliches Zulässigkeitsverfahren vorgeschaltet ist. 

Der individuelle Schutz des Verfolgten ist der gerichtlichen Zulässigkeitsprü-

fung zugeordnet"^. 

4. Rechtsgrundlagen 

In einem konkreten Auslieferungsfall - etwa dem indonesischen Ausgangsbei-

spiel - steht am Anfang die Frage, ob der Auslieferungsverkehr zu dem 

ersuchenden Staat - Indonesien - überhaupt eröffnet ist. Das ist hinsichtlich 

einiger, wenn auch nicht zahlreicher Staaten nicht der Fall; so z.B. zu Albanien, 

Australien, China, Korea, Mongolei, Nigeria, Philippinen, UdSSR und dem 

Vatikan16. 

Sodann ist zu klären, ob zwischen den beteiligten Staaten ein allgemeiner 

Auslieferungsvertrag besteht oder ob diese Vertragspartner eines mehrseitigen 

Übereinkommens, wie aes Europäischen Auslieferungsübereinkommens1^ sind. 

Der Auslieferungsverkehr kann auch vertragslos aufgrund von Einzelverein-

barungen erfolgen. Er richtet sich dann nach dem innerstaatlichen Ausliefe-
18 

rungsrecht, dem Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen . 

Dieses Gesetz regelt - neben dem Auslieferungsverfahren - im materiellen 

Bereich die Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Auslieferung, begründet 

aber keine Ablieferungspflicht. 



Das völkervertragliche Auslieferungsrecht enthält die Aussage, wann ein Staat 

ausliefern muß bzw. wann er berechtigt ist, die Auslieferung zu verweigern. Das 

innerstaatliche Auslieferungsrecht besagt, wann die Auslieferung erfolgen 

Vertragsnormen und IRG 

Wie ist das Verhältnis der Vertragsnormen und der Regeln des Gesetzes über die 
20 

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen ? Das IRG stellt ausdrücklich den 

- auch für mehrseitige zwischenstaatliche Abmachungen geltenden - Vorrang 

völkerrechtlicher Vereinbarungen als der spezielleren Normen klar. Die Trag-

bzw. Reichweite der völkerrechtlichen Vereinbarungen ist durch Auslegung aus 21 

dem Vertrag als solchen zu ermitteln . Die Vorschriften des IRG sind daher 

lediglich 

a) bei Fehlen einer ausdrücklichen oder dem Vertragszusammenhang zu ent-

nehmenden vertraglichen Regelung oder 

b) bei einer im Vergleich zur vertraglichen Vereinbarung günstigeren gesetz-

lichen Regelung 

anwendbar, soweit nicht der Vertragsinhalt entgegensteht. 

Die Auslieferungsübereinkommen begründen nur Mindestrechte für den ersu-

chenden und Mindestpflichten für den ersuchten Staat. Grundsätzlich ist daher 

der ersuchte Staat nicht gehindert, sein innerstaatliches Auslieferungsrecht 

dann anzuwenden, wenn und soweit es zu Gunsten des ausländischen Verfahrens 
22 

über den Vertrag hinausgeht . Hat Z.B.Dänemark die Strafvollstreckung gegen 

den Verfolgten von dem Urteilsstaat Schweden übernommen und ersucht die 

Bundesrepublik um Auslieferung, so wird dieser Fall der Auslieferung zur 
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Vollstreckung des Straferkenntnisses eines Drittstaates zwar von Art. 2 Abs. 1 

Satz 2 EuAlÜbk nicht gedeckt. Die Auslieferungsfähigkeit wird aber von § 2 

Abs. 2 IRG anerkannt. In derartigen Fällen berechtigt die Auslieferungsfähig-

keit nach innerstaatlichem Recht zur Auslieferung. Eine Verpflichtung hierzu 

besteht indes wegen der geringeren Reichweite der völkerrechtlichen Verein-
23 

barung nicht . Im Auslieferungsverfahren wird der vorgenannte Fall auch dahin 

zu überprüfen sein, ob die Vollstreckungsübernahme des schwedischen Urteils 

durch Dänemark rechtswirksam war. 

Begründet das IRG gegenüber dem Vertrag engere Zulässigkeitsvoraussetzungen 

- so z.B. das im EuAlÜbk nicht vorausgesetzte Erfordernis der Verbürgung der 
24 

Gegenseitigkeit - oder geringere Anforderungen für ein bestimmtes Ausliefe-
25 rungshindernis , so geht die vertragliche Regelung vor. 

Das innerstaatliche Auslieferungsverfahren des ersuchten Staates wird von den 

völkerrechtlichen Verträgen in der Regel nicht berührt f teilweise sogar - wie 

Art. 22 EuAlÜbk zeigt - in Bezug genommen. 

II. Politische Aspekte 

Die anstehenden Auslieferungsfälle berühren nicht selten handfeste politische 

Interessen. Dabei können außenpolitische, Innen- und Sicherheitsbelange des er-

suchten Staates im Vordergrund stehen, aber auch innenpolitische Gründe des 

ersuchenden Staates maßgebend sein. Die mögliche Brisanz oder Interessen-

kollisionen werden an den folgenden Fällen deutlich. 
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Ein Auslieferungsersuchen der rumänischen Regierung gegen einen zentralafrikani-

schen Studenten wurde offenkundig mangels befriedigender Zusicherung der Gegen-

seitigkeit unter Einbeziehung West-Berl ins abgelehnt. De r Verfolgte hatte in 

Rumänien eine mit ihm zusammenlebende junge Frau aus Eifersucht getötet und 

26 

war zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt worden . Er wurde aus der 

Bundesrepublik ausgewiesen. 

Der aufsehenerregende Verzweiflungssprung eines türkischen Asylbewerbers und 

Auslieferungshäftlings aus dem Fenster eines Berliner Gerichtsgebäudes löste einen 

weitgehenden Stillstand des ohnehin belasteten Auslieferungsverkehrs mit der 

27 

damals unter einem Militärregime stehenden Türkei aus . Durch den Vorfall wurde 

das kritische Interesse der Öffentlichkeit auf das Verhältnis zwischen Asylaner-

kennung und Auslieferung gelenkt und die Bemühungen um eine Harmonisierung der 28 
beiden Verfahren verstärkt . 

Ausschließlich innenpolitische Belange der U S A bestimmten das Auslieferungsver-

fahren gegen den in einem idyllischen Schwarzwalddorf angetroffenen weiblichen 

Führungskader der weltanschaulich-religiös orientierten Kommune des Bhagwan 

29 

Rajneesh - pressebekannt durch seine Rol ls-Royce-Leidenschaft. Diese Gruppe 

hatte sich in dem kleinen US-Staat Oregon breitgemacht und war u.a. wegen ihrer 

massiven kriminellen Einflußnahme auf das dortige öffentliche Leben in die 

Schlagzeilen geraten. D ie Ermittlungen hatten gewaltige Kosten verursacht. D ie 

Besorgnisse der US-Behörden wurden an den Modalitäten der Übergabe deutlich. 

D ie drei Damen wurden mit Hubschrauber aus der Haftanstalt ausgeflogen und 

mittels verschiedener Flüge in die Staaten verbracht. D ie dann mittels Plea 

bargaining ausgehandelte Strafe blieb allerdings wesentlich unter der zunächst 

genannten Straferwartung. 
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Sch lagze i l en auch für den F a l l Mohammed Hamad i "^, m i t dessen Handhabung s ich 

d ie deutschen Behörden - vo rbeha l t l i ch zu t re f f ende r P ressemi t te i l ungen -

schwergetan haben. D i e se Sache enth ie l t im we i tes ten Sinne Zünds to f f . D i e 

zu fä l l i ge Fes tnahme des bei seiner E inre ise im Bes i t z von F lüss igsprengsto f f 

Be t ro f f enen wurde durch die Presse als Fahndungser fo lg pub l i z i t ä t sw i r k sam ge-

mach t . Da raus ergab s i ch die Ge f ah r von Gewa l t r eak t i onen w ie der dann e r fo l g ten 

Ge i se lnahmen . D a s Tak t i e ren und die Ab lehnung des Aus l ie ferungsersuchens hat das 

deu t sch -amer i kan i s che Verhä l tn i s be las te t . D i e in der Presse wiedergegebene 

m in i s t e r i e l l e E rk lä rung vor dem Ober landesger icht Düsse ldor f über die Ausw i rkun-

gen der G e i s e l n a h m e n ^ auf d ie Entscheidungsbi ldung in der Aus l i e fe rungs f rage 

dar f in ihrer T ragwe i te n i cht verkannt werden. Du r c h die Aus l i e fe rungsverwe ige-

rung wurden die deutschen St ra fver fo lgungsbehörden in Zugzwang zur E in le i tung 

eines S t ra fve r fahrens gese tz t , obwohl die Ta ten ke iner le i Inlandsberührung haben. 

Da s imp l i z i e r t e n i ch t nur die Ge f ah r neuer Gewa l t r eak t i onen der h in ter dem 

Ver fo lg ten stehenden Organisat ionen, sondern hat auch das Verhä l tn i s zu den 

arab ischen Staaten berühr t . D i e von den amer ikan i schen Behörden als He run te r -
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s tufung m ißb i l l i g t e Ank lage bei der Jugendkammer macht die Gra twanderung 

deut l i ch . D i e se m iß l i che S i tuat ion hät te m i t Rücks i ch t auf d ie auswärt igen Belange 

und die S icherhe i t der Bundesrepubl ik mög l i cherwe ise unmi t te lba r nach der Fe s t -

nahme durch e ine so for t ige und geräuschlose Absch iebung des Ve r fo lg ten - an 

we lchen Staat auch immer - ve rmieden werden können. 

Aus l i e fe rung und Absch iebung 

Anknüpfend an diesen Be i sp ie l s fa l l s te l l t s ich die F rage der Abgrenzung von 

Aus l i e fe rung und Ausweisung b zw . Absch iebung. Abwe ichend von der Aus l i e fe rung 

als A k t zw i schens taa t l i che r Rech t sh i l f e dient die Ausweisung als eine p r imär dem 


